
B e t r i e b s h a f t p f l i c h t v e r s i c h e r u n g 
 
 
Bei Dachdeckerarbeiten, die durch die Firma M durchgeführt werden rutschen 
einige Ziegel von der Baustelle am Dach auf die Strasse. Herr K, der gerade mit 
seinem Hund am nicht ordnungsgemäss abgesicherten Gehsteig spazieren ging, 
wird dadurch verletzt. 
 
Der Malerlehrling Gottfried trägt durch das Büro der Firma, in der die Wände neu 
tapeziert werden, die Leiter. Er stellt sich dabei ungeschickt an und wirft durch 
Schwenken der Leiter den PC des Sachbearbeiters W. zu Boden, wodurch dieser 
kaputt wird. 
 
Charakteristik - Deckungsumfang 
 
Die Betriebshaftpflichtversicherung ist eine Schadenersatzversicherung gegen 
gesetzlich begründete Haftpflichtforderungen aus betrieblicher Tätigkeit. 
 
Im Schadenfall (bei Personen- und Sachschäden) übernimmt der Versicherer die 
Prüfung der Haftungsfrage und wehrt unbegründete Förderungen ab bzw. bezahlt, falls 
Haftung gegeben ist. 
 
Der Haftpflichtversicherer:  prüft, ob überhaupt eine Deckung (=Versicherungsschutz) 

besteht sowie in weiterer Folge, ob eine Haftung gegeben 
ist. zahlt, wenn der Versicherte haftet und wehrt ab, wenn 
der Versicherte nicht haftet. 

 
Die Versicherung erstreckt sich auf sämtliche Aktivitäten des Versicherungsnehmers im 
Rahmen des: 

♦ versicherten Risikos (betriebliche Tätigkeiten samt Produkthaftpflichtrisiko im 
Rahmen der Gewerbeberechtigung) 

♦ summenmäßigen Umfanges (Versicherungssumme pauschal für Personen/ 
Sachschäden) und abgeleitete Vermögensschäden. 

♦ zeitlichen Geltungsbereiches (Schadenereignisse während der Vertragslaufzeit) 
♦ örtlichen Geltungsbereiches (Österreichdeckung als Standard). 

 
Was deckt diese Versicherung nicht? 
 

Die Haftpflichtversicherung deckt nicht das unternehmerische Risiko selbst ab. 
Daher sind u.a. nicht versichert: 

♦ Ansprüche aus Gewährleistung für Mängel samt Nachbesserungs- 
/Begleitkosten sowie Ansprüche aus Vertragserfüllung 

♦ Ansprüche aus unvermeidbaren Schäden 
♦ Ansprüche aus vertraglich begründeten Haftungen (außerhalb der gesetzlichen 

Haftung) 
♦ Schäden wegen bewußten Zuwiderhandelns gegen Vorschriften 



♦ Schäden, deren Eintritt hinsichtlich Kosten- oder Zeitaufwand in Kauf 
genommen wurde. 

 
Bitte beachten Sie: 
 
Der in den Bedingungen vorgesehene Standardversicherungsschutz muß durch 
individuelle Vereinbarungen entsprechend der Risikosituation des zu versichernden 
Betriebes erweitert werden, um bedarfsgerechten Versicherungsschutz sicherzustellen. 
 
Die wichtigsten diesbezüglichen Deckungserweiterungen sind: 

♦ Bearbeitungsschäden (z.B. bei Flämmarbeiten am Dach wird die gesamte 
Dachkonstruktion ein Raub der Flammen) 

♦ Allmählichkeitsschäden (z.B. langsame Durchfeuchtung von Mauerwerk als 
Folge einer undichten Schweißnaht an einem Wasserleitungsrohr) 

♦ Be-/Entladeschäden (z.B. fremdes Kfz wird beim Beladen mit Hubstapler 
beschädigt) 

♦ Umweltsachschäden (z.B. geplatzte Tankzuleitung führt zur Verunreinigung des 
Erdreichs auf einer Nachbarliegenschaft und verursacht ein Fischsterben im 
nahe gelegenen Bach) 

♦ Auslandsschäden (z.B. wenn es durch Produkte oder Montagearbeiten des 
Versicherungsnehmers zu Schadensfolgen im Ausland kommt) 

♦ Schäden an in Verwahrung genommenen Sachen 
♦ Reine Vermögensschäden (z.B. Aufwand für Datenrekonstruktion nach 

Programmabsturz der EDV Anlage infolge Stromausfalles während 
unsachgemäßer E-Installationsarbeiten) 

♦ Mietsachschäden (z.B. Schadenersatzfolgen wegen eines vom 
Versicherungsnehmer verursachten Feuer- oder Leitungswasserschadens an 
einer von ihm für betriebliche Zwecke angemieteten Lagerhalle) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das vorliegende Merkblatt stellt eine allgemeine Information dar. Ein Ableiten auf einen konkreten Versicherungsschutz im Einzelfall 
ist aufgrund der Vielzahl der am Markt möglichen Ausgestaltungen des Versicherungsvertrages nicht möglich. Das Merkblatt soll 
vielmehr den Zweck haben, eine qualifizierte Hilfe im Gespräch mit dem Versicherungsfachmann Ihres Vertrauens (siehe auch die 
Liste der Ansprechpartner) zu sein. Eine Garantie für Vollständigkeit und Risikoabdeckung im Einzelfall kann daher nicht 
übernommen werden. 
 


